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Geschäftsstelle des Schlichtungsausschusses nach § 19 KHG 
 
 
In dem Schlichtungsverfahren vom  
 

02.12.2020 
 

hat der Schlichtungsausschuss nach § 19 KHG über die zwischen der Sozialmedizinischen 
Expertengruppe Vergütung und Abrechnung der Medizinischen Dienste (SEG 4) und dem 
Fachausschuss für ordnungsgemäße Kodierung und Abrechnung der Deutschen Gesellschaft 
für Medizincontrolling (FoKA) bis zum 31.12.2019 als strittig festgestellten 
Kodierempfehlungen (KDE) nach § 19 Abs. 5 KHG, nach konsentiertem Antrag der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft, des GKV-Spitzenverbandes und des Verbandes der 
Privaten Krankenversicherung e.V. wie folgt entschieden: 
 
 
 
 

Entscheidung KDE 129: 
 

In dem beschriebenen Fall (KDE-129), bei dem der Patient wegen einer vermuteten 
gastrointestinalen Blutung aufgenommen wird und bei einer Notfall-Gastroskopie eine 
Magenblutung festgestellt wird, für den Patienten 4 Blutkonserven gekreuzt, laborchemisch eine 
Anämie gesichert, eine Hb-Kontrolle durchgeführt, aber die Blutkonserven während des 
stationären Aufenthaltes nicht gegeben werden und auch sonst keine Behandlung der Anämie,  
z.B. keine Eisenmedikation erfolgt, kann u. a. der Kode D62 Akute Blutungsanämie als 
Nebendiagnose kodiert werden. 

 
 

Gültigkeit: 
 

Diese Entscheidung des Schlichtungsausschusses gilt für die zugelassenen Krankenhäuser, 
die Krankenkassen und die Medizinischen Dienste für die Erstellung oder Prüfung von 
Krankenhausabrechnungen für Patientinnen und Patienten, die ab dem 01.02.2021 in das 
Krankenhaus aufgenommen werden und für die Krankenhausabrechnungen, die am 
16.12.2020 bereits Gegenstand einer Prüfung durch den Medizinischen Dienst nach § 275 
Absatz 1 Nummer 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sind. 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass eine Klage gegen diese Entscheidung des 
Schlichtungsausschusses nach § 19 Abs. 7 S. 3 KHG keine aufschiebende Wirkung hat und 
ein Vorverfahren gemäß § 19 Abs. 7 S. 2 KHG nicht stattfindet. 
 

  



 
 

 

 

Historie:  
 

Kodierempfehlung, Fragestellung und Verlauf der Diskussion zwischen der 
Sozialmedizinischen Expertengruppe Vergütung und Abrechnung der Medizinischen 
Dienste (SEG 4) und dem Fachausschuss für ordnungsgemäße Kodierung und Abrechnung 
der Deutschen Gesellschaft für Medizincontrolling (FoKA). 
 
KDE-129 
Schlagwort: Blutungsanämie, Gastroskopie, Blutkonserven  
Stand: 2007-01-10  
Aktualisiert: 2019-01-01  
ICD: D62  
 
Problem/Erläuterung:  
Aufnahme wegen gastrointestinaler Blutung. Bei der Notfall-Gastroskopie Feststellung 
einer Magenblutung. 4 Konserven werden gekreuzt, aber während des stationären 
Aufenthaltes nicht gegeben. Laborchemisch Anämie gesichert, Hb-Kontrolle wird 
durchgeführt. Eine Behandlung der Anämie wird nicht durchgeführt, keine 
Eisenmedikation. Berechtigt das Kreuzen von Konserven die Kodierung von D62 Akute 
Blutungsanämie als Nebendiagnose?  
 
Kodierempfehlung SEG 4:  
Das prophylaktische Bereitstellen von Blutkonserven bei einer Notfallgastroskopie 
rechtfertigt nicht die Kodierung von D62 Akute Blutungsanämie. Die Kontrolle des 
abnormen Hb-Wertes rechtfertigt laut DKR D003d (abnorme Befunde) nicht die Kodierung 
von D62.  
 
Kommentar FoKA:  
Dissens:  
Im vorliegenden Fall entsteht ein diagnostischer Mehraufwand durch das notfallmäßige 
und nicht routinemäßige Kreuzen der Blutkonserven, dadurch ist die Definition der 
Nebendiagnosen gemäß DKR D003d erfüllt und D62 kann hier kodiert werden.  
Die prophylaktische Bereitstellung von Blutkonserven ist eine Prozedur, die nicht 
verschlüsselt werden kann.  
 
Rückmeldung SEG 4:  
Kein Änderungsbedarf. 


